
MARKTGEMEINDE FINKENSTEIN Finkenstein, 21. November 2024 

am Faaker See 
Gemeindewahlbehörde 

============================= 
 
 

K U N D M A C H U N G 

 
 
gem. § 50 Abs. 2 über die Festsetzung der Wahlsprengel (§ 51), der Wahllokale (§ 52), der 
Verbotszonen (§ 55) und der Wahlzeit (§ 56) der Kärntner Gemeinderats- und Bürgermeister-
wahlordnung 2002 (K-GBWO), idgF, für die am 12. Jänner 2025 stattfindende Volksbefragung 
zum Thema „Windräder“. 
 
 
1. Festsetzung der Wahlsprengel: 

 
Wahlsprengel Finkenstein-Mitte: alle Ortschaften mit den Postleitzahlen 9584 und 
(Finkenstein, Gödersdorf) 9585; 
 
Wahlsprengel Finkenstein-Ost: alle Ortschaften mit den Postleitzahlen 9581, 9582, 
(Ledenitzen, Latschach, Faak am See) 9583 und 9580 (innenliegend in der Marktgemeinde 

 Finkenstein am Faaker See); 
 
Wahlsprengel Finkenstein-West: alle Ortschaften mit den Postleitzahlen 9586 und 
(Fürnitz einschl. Korpitsch) 9587 (innenliegend in der Marktgemeinde Finkenstein 

 am Faaker See) 
 
 

2. Festlegung der Wahllokale: 
 
Wahlsprengel Finkenstein-Mitte: Wahllokal: Gemeindeamt Finkenstein 
 
Wahlsprengel Finkenstein-Ost: Wahllokal: Kulturhaus Latschach 
 
Wahlsprengel Finkenstein-West: Wahllokal: Volksschule Fürnitz 
 
 

3. Festlegung der Verbotszonen: 
 
Wahlsprengel Finkenstein-Mitte: Gemeindeamt Finkenstein: Umkreis 100 m vom Wahllokal 

 
Wahlsprengel Finkenstein-Ost: Kulturhaus Latschach: Umkreis 100 m vom Wahllokal 

 
Wahlsprengel Finkenstein-West: Volksschule Fürnitz: Umkreis 100 m vom Wahllokal 

 
 

4. Festlegung der Wahlzeit: 
 
Die Wahlzeit wird für alle Sprengel von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr festgesetzt. 
 



Besonders wird darauf aufmerksam gemacht, dass im Gebäude des Wahllokales und inner-
halb der festgelegten Verbotszonen am Wahltag jede Art von Wahlwerbung, insbesondere 
auch durch Ansprachen an die Wähler, durch Anschlagen und Verteilungen von Wahlaufru-
fen oder von Kandidatenlisten u.dgl., ferner jede Ansammlung sowie das Tragen von Waf-
fen jeder Art verboten ist. 
 
Das Verbot des Tragens der Waffen bezieht sich nicht auf jene Waffen, die am Wahltag von 
öffentlichen, in den betreffenden Verbotszonen im Dienste befindlichen Sicherheitsor-
ganen nach ihren Dienstvorschriften getragen werden müssen. 
 
Übertretungen dieser Verbote werden von der Bezirksverwaltungsbehörde als Verwal-
tungsübertretung mit einer Geldstrafe bis zu € 218,00 bestraft. 

 
 

Der Gemeindewahlleiter: 

Bgm. Christian Poglitsch 
 
 
 
 
Angeschlagen am: 21. November 2024 
Abgenommen am: 13. Jänner 2025 


